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Betreff

Fußbodensanierung in den Räumen der Ratkeschule

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2

15.06.2010: Hauptausschuss 
24.06.2010: Stadtrat

15.06.2010 
24.06.2010

laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt:
1. die im Rahmen der Schülerpauschale geplanten Maßnahmen Dämmung Kastanienschule, 

Aufzug Ratkeschule und Dämmung der Turnhalle Ratkeschule nicht durchzuführen und 
2. die Mittel im erforderlichen Umfang für die Fußbodensanierung in der Ratkeschule 

einzusetzen sowie 
3. die Vergabebefugnis für diesen Auftrag aufgrund der Dringlichkeit an den Oberbürgermeister 

zu übertragen. 
 

Gesetzliche Grundlagen:
Hauptsatzung und Vergabe- und Beschaffungsordnung der Stadt Köthen



Darlegung des Sachverhalts / Begründung
Durch das Landesamt für Verbraucherschutz wurden im Jahr 2009 im Nachgang zu einer Begehung 
der Ratkeschule Raumluftuntersuchungen beauftragt, weil der organoleptische Verdacht einer hohen 
Konzentration geruchsintensiver Schadstoffe bestand. Beprobt wurden administrative Räume im Erd-
geschoss. Im Ergebnis lag die Raumluftkonzentration für den Parameter Naphtalin bei 0,15 – 0,16 
mg/m³.
Auf Grund seiner möglicherweise krebserzeugenden Wirkung wurden vom Umweltbundesamt 2 
Richtwerte (RW I und RW II) erlassen. 
Belastungen untere dem RW I mit 0,002 mg/m³ sind gesundheitlich unbedenklich. Ab einer 
Konzentration von 0,02 mg/m³ (Grenzwert RWII) besteht unverzüglicher Handlungsbedarf. Diese 
Räume sind für den Daueraufenthalt nicht geeignet; es sind Maßnahmen zur Beseitigung der 
Störquellen einzuleiten.
Bei Werten zwischen RW I und RW II sollen aus vorsorglichen Gründen Maßnahmen zur 
Unterschreitung des RW I vorgenommen werden. 

Naphtaline gehören zu den PAK (Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen) und sind 
gekennzeichnet durch einen intensiven Teergeruch. Sie wurden in den vergangenen Jahrzehnten in 
Bitumenplatten, Teerkleber  und Teerpappen verarbeitet.
Durch die Fachämter wurde unverzüglich begonnen, die Ursachen der Konzentration zu ermitteln und 
Handlungsvorschläge zu unterbreiten.
Durch Bohrkernentnahmen wurde der Fußbodenaufbau in einigen administrativen Räumen im 
Erdgeschoss analysiert. Als Schadstoffquelle wurden eine Teerpappe, die zur Horizontalsperrung 
verwendet wurde sowie geschreddertes Gummimaterial als Trittschalldämmung identifiziert. Um die 
Schadensursache zu beseitigen, muss der komplette Fußbodenaufbau entfernt und erneuert werden. 
Dies erfolgte im Oktober 2009 in 4 Räumen im Ergeschoss.
Erneute Messungen der Raumluftkonzentration in diesen Räumen im Dezember 2009 ergab Werte 
unterhalb des RWI, in einem Fall unterhalb des RW II.
Bei Wiederholung der Messungen im April 2010 waren wieder höhere Konzentrationen zu 
verzeichnen.
Die unterschiedlichen Konzentrationen lassen sich mit dem Lüftungsverhalten erklären. Im ersten Fall 
waren die Räume gerade gelüftet, im zweiten Fall nicht. Der Gutachter empfiehlt die Weiterführung der 
Fußbodensanierung in den betroffenen Räumen.
Für alle anderen Räume im Gebäude liegen noch keine Messungen vor.
In einer Beratung am 1.6.2010 zwischen Gutachter und den Fachämtern wurde folgende 
Verfahrensweise empfohlen:
 

1. Es ist zu vermuten, dass alle Räume, auch die Klassenräume im Erdgeschoss, 
ungünstigstenfalls auch im 1. OG den gleichen Fußbodenaufbau aufweisen. Deshalb werden 
in Räumen verschiedener Nutzung im EG und 1.OG Raumluftuntersuchungen durchgeführt. 
Die Beprobung erfolgt unter verschiedenen Lüftungsbedingungen. 

2. Es wird der Deckenaufbau stichprobenartig durch Kernbohrungen ermittelt. 
3. Die betroffenen Räume werden schnellstmöglich, in den Sommerferien beginnend, saniert. 
4. Zwischenzeitlich muss das Lüftungsverhalten in den Räumen auf die Ausgangssituation 

angepasst werden. 
5. Es erfolgen Nachkontrollen nach erfolgter Sanierung. 

 
Da die Fußbodensanierung eine Maßnahme zur sofortigen Gefahrenbeseitigung ist, kann diese 
zeitlich nicht aufgeschoben werden.
Zur Umsetzung der Maßnahme ist es angebracht, die bewilligten Mittel aus der 
Schulinfrastrukturpauschale teilweise umzuwidmen.
Da der Umfang der erforderlichen Fußbodensanierungen erst nach zusätzlichen Raumluftmessungen 
und Bohrkernentnahmen und Auswertung der Analysen Ende Juni feststehen wird, kann der 
Sanierungsumfang noch nicht vollständig abgeschätzt werden. Aufgrund der ersten 
Fußbodensanierungen im Objekt ist mit Kosten von ca. 210 €/m² auszugehen.
Es wird vorgeschlagen, weniger dringende Investitionsvorhaben, die im Rahmen der 
Schülerpauschale realisiert werden sollten, in folgender Reihenfolge zunächst zurückzustellen und die 
Mittel in erforderlichem Umfang zur Finanzierung der Fußbodensanierung in der Ratkeschule 
einzusetzen, um den Schulbetrieb dauerhaft zu sichern:
 



1. Dämmung der obersten Geschoßdecke der Kastanienschule (55.000 €uro) 
2. Errichtung eines Aufzuges in der Ratkeschule (55.000 Euro) 
3. Verstärkung der Dämmung des Turnhallendaches Ratkeschule (15.000 Euro) 



3

 
Aus der Vergabesumme für diese unaufschiebbare Maßnahme wird sich ergeben, ob und welche der 
drei Maßnahmen noch durchgeführt werden kann.

Um die Baumaßnahmen in den Sommerferien beginnen zu können, ist eine kurzfristige Auftrags-
vergabe notwendig. 
Dafür ist es erforderlich, eine freihändige Vergabe durchzuführen und dem Oberbürgermeister 
als Ausnahme von §12 Hauptsatzung die Vergabekompetenz zu übertragen.
 
 
 

Anlagen: 
keine


